
201.Ergänzung-SMBl.NW.-(Stand 15.2.1991 - MB1.NW.Nr.7einschl.) 29. 11. 90 (2)

Anlage l 2170

Der Regierungspräsident

in

An

Betr.: Krankenhausfinanzierungsgesetz - KHG - in der Fassung der Bekanntmachung
vom 23. Dezember 1985 (BGB1. 1986 I S. 33)
Krankenhausgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen - KHG NW -
vom 3. November 1987 (GV. NW. S. 392) - SGV. NW. 2128 - in den z. Zt. geltenden Fassungen

Gemäß § 8 Abs. l KHG sowie § 16 KHG NW stelle ich fest, daß das/die

I. Krankenhaus

Name und Standort des Krankenhauses

Kreis/kreisfreie Stadt

Bezeichnung des Krankenhausträgers

Rechtsform

Sitz des Krankenhausträgers

Eigentümer des Krankenhauses

Nummer des Krankenhauses nach dem Krankenhausplan

Versorgungsgebiet

ab .............................................................. mit folgender Strukturierung in den Krankenhausplan des Landes Nordrhein-
Westfalen vom 24. Oktober 1979 aufgenommen wird:



29. 11. 90 (2) 211. Ergänzung - SMB1. NW. - (Stand 15. 8.1992 = MB1. NW. Nr. 50 einschl.)

O17A Disziplinenspiegel

Disziplinen (allgemeine Krankenhäuser) Betten-Ist Betten-Soll
am

Augenheilkunde______________________________________________________ _

Chirurgie _________________________________________________________

(Gefäßchirurgie) ___________________________________________( )_________( )

(Kinderchirurgie)___________________________________________ ( )_________( )

(Plastische Chirurgie)________________________________________( )________( )

(Thorax- und Kardiovaskularchirurgie)________________________________( )_________( )

. (Unfallchirurgie)____________________________________________( )_________( )

Frauenheilkunde _______•____________________________

Geburtshilfe__________________________________.______•_______________________

Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde______________

Haut- und Geschlechtskrankheiten__________________________________________________

Innere Medizin

(Endokrinologie) ( ) ' ( )

(Gastroenterologie) __________ ( ) (• )

(Hämatologie) ______ ( ) ( )

(Kardiologie) __ ( ) ( )

(Lungen- und Bronchialheilkunde) ( ) ( )

(Nephrologie)___________________ ( ) ( )

(Rheumatologie) . - ( ) ( )

Lungen- und Bronchialheilkunde

Geriatrie

Kinderheilkunde

(Kinderkardiologie) ( ) ( )

Kinder- und Jugendpsychiatrie

(Tagesklinikplätze) ( ) ( )

. Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie

Neurologie

Nuklearmedizin

Orthopädie

(Rheumatologie) ( ) ( )

Psychiatrie

(Tagesklinikplätze) ( ) ( )

Radiologie

Strahlentherapie



211. Ergänzung - SMB1. NW. - (Stand 15. 8.1992 = MB1. NW. Nr. 50 einschl.) 29. 11. 90 (3)

Betten-Ist Betten-Soll 2170Disziplinen (allgemeine Krankenhäuser)
am

Urologie

Betten insgesamt

(Intensivpflegebetten) ( )
' (Infektionsbetten) ( )
(Frühgeborene)

Anästhesie

Pathologie

Pharmakologie/Pharmazie

Laboratoriumsmedizin

Bezeichnung besonderer Schwerpunktaufgaben

Inhaltliche und zeitliche Beschränkung und die dafür maßgebenden Gründe (Nr. 3.22)

") Abteilungen gemäß Nummer 3.24 Satz 2



29. 11. 90 (3) 201.Ergänzung-SMBl.NW.-(Standl5.2.1991 = MB1.NW. Nr. 7 einschl.)

2170 Disziplinen
(psychiatrische Krankenhäuser)

Betten:Ist "
am

Gesamt B./föfä. B.

Betten-Soll

Gesamt B./föfä. B.

Psychiatrie

(Gerontöpsychiatrie)

(Suchtbehandlung)

(Psychotherapie/Neurosen/ Psychosomatik)

(Forensiche Psychiatrie)

(Tagesklinikplätze) ) C )

(Nachtklinikplätze) ( ) ( ).
Kinder- und Jugendpsychiatrie

(Tagesklinikplätze)

Neurologie

(Epilepsie)

andere nichtpsychiatrische Disziplinen
(für den Eigenbedarf)

Chirurgie

Innere Medizin

(Infektionskrankheiten)

Betten insgesamt

Pathologie

Pharmakologie/Pharmazie

Bezeichrfung besonderer Schwerpunke

Inhaltliche und zeitliche Beschränkungen und die dafür maßgebenden Gründe (Nr. 3.22)

*) Abteilungen gemäß Nummer 3.24 Satz 2



239. Ergänzung - SMB1. NW. - (Stand 15. 1. 1998 = MB1. NW. Nr. 2 einschl.)

u. Ausbildungsstätten - •

Name und Standort der Ausbildungsstätte(n)

29.11.90(4)

2170

ab .......................................................... in den Krankenhausplan des Landes Nordrhein-Westfalen aufgenommen wird.

Name und Standort des Krankenhauses/der Krankenhäuser, in dem/in denen die Ausbildung erfolgt

Ort der Ausbildungsstätte .

Träger der Ausbildungsstätte .

Anzahl der genehmigten Ausbildungsplätze insgesamt • Ist . Soll
am

Aüsbildungszweig(e) gemäß § 2 Nr. l a KHG
Platzzahl

Ist Soll .
am



29.11. 90 (4) 239. Ergänzung - SMB1. NW. - (Stand 15. 1. 1998 = MB1. NW. Nr. 2 einschl.)

2170 Die im Soll ausgewiesene Gesamt-Bettenzahl bzw. Gesamtplatzzahl ist verbindlich und darf grundsätzlich nicht über-
schritten werden. Auf § 16 Abs. 2 KHG NW wird hingewiesen.

Bei den für die einzelnen Fachrichtungen ausgewiesenen Betten (Ist und Soll) kann die angegebene Bettenzahl in
geringem Umfang über- oder unterschritten werden, wenn diese Betten nicht in vorgesehener Weise ausgelastet und
vorübergehend durch andere Abteilungen mitgenutzt werden können.

Die Voraussetzungen für eine Förderung nach dem KHG sind gegeben, soweit und solange die Aufnahme des Kranken-
hauses, der Ausbilduhgsstätte in den Krankenhausplan des Landes Nordrhein-Westfalen festgestellt ist.1)

Der Feststellungsbescheid vom
durch diesen Bescheid ersetzt

wird mit Wirkung vom

Rechtsbehelfsbelehrung .

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Zustellung Widerspruch erhoben werden. Der Wider-
spruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Regierungspräsidenten (volle Adresse einsetzen) einzulegen.
Falls die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden sollte, so würde dessen
Verschulden Ihnen zugerechnet werden. '

') Bei Hocluchulkliniken zu streichen.


